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Sic ®iii|i|rK| dois Mliewiern
ii Sattten 6t. Sollen.

(ßonefponbettj.)

®urdß bal fantonale 93egräbrti§c?cfe^ com $aßre 1873
würbe oerfügt, baff tn neu erßeßten griebböfen bte Setcß»

name ber iRetße naeß beerbigt toerben müffen. ®amit
war auf neuen griebfjöfen bie ©rricßtung oon Familien»
gtäbern aulgefdßloffen, ja felbft beßeßenbe Familiengräber
auf alten Frteb^öfen burften meßt tneßr befeßt roerben,
fobalb tn ber betreffenbett ©etneinbe ein neuer griebljof
In betrieb genommen mar. 9Iu§ ber bemofratifdßen
Stimmung ber 1870er 3aßre ßeraul mag man bie Ve-
feitigung oon „lulnaßmen", rote tn bürgerltcßen Greifen
bte Familiengräber barnall otelfadß aufgefaßt mürben,
einigermaßen oerßeßen. Db bamit meßt ein frönet Seil
oorbilblicßer Fröebßoffunft unb g=rieb^ofpfïege — mir
ßaben bie ©cßeßung oon fünßlertfeß roerloollen ©rab»
benfmälem unb bte Vepßanpng bei großen ©rabßügell
int 31uge — oerloren ging, ja für bie 3ufunß gerabep
oerumnögltcßt tourbe, fam bamatl gar meßt in ©rroä»

ßmtg unb märe oermutlicß meber gehört, nocß gerourbigt
Worben. SHit ben Veßrebungen für eine ÜJteubelebung
guter Fïteb^offunft unb oorbilblicße gärtnerifeße Slnlage
ber ©rabßüget empfanb man biefe „gleicßmacßenben"
iQefiimmungen all Feffel- ®te tßolijeioermaltung ber
Stabt ©t. ©aßen, tuiterftüßt oon ben Organen größerer
ft- gaflifeßer ©emeinben, richtete oor etroa 3 faßten an
ben 5Regierung§rat eine ©Ingabe, mit bem Vegeßren, ben
©emeinben bte SBieberetnfüßrung oon Familiengräbern
iu etmögließen. ®te ©ingabe mar ergänjt burcß öal
©tgebnil oon ©tßebwtgen, bte bepgticß Familiengräbern
in ber ©cßroelj gemalt mürben, Von 32 mittleren unb
Größeren ©emetnben fannten 20 bie ©eroäßrung oon
Familiengräbern. ®te Vorteile folder ©rabfiätten liegen
|n folgenbem: ®urdß bal abroecßllunglreidße Vilb, bal
bte ßübfcße ©tnfügung oon Familiengräbern roecît, ge»

wjnnt ber F*üebßof an fünßlerifcßen unb lanbfcßaftlicß
ßärtnerifdßen ©eßönßeiten. ©xünbe ber fßtetät, etltifcfje
unb ßnanßeße iRücfftcßteti fpredßen für VMeberetnfüßrung
oon Familiengräbern. ®er ©rlöl aul folgen ©rab»
fießen fann man pr befferen 2lulgeßaltung unb gärt»
"erifdßen ©eßmucf, für ben roürbigen Unterhalt oon nicßi
"wßr gepflegten ©rabßätten ufm. oerroenben; baburdß
gewinnt bte Mgemeinßett unb ber gute ©efamtetnbrucî
be§ FröebßofeS. ®a§ Familiengrab fnüpft bie überlie»
fetten Vejießmtgen pr Drtfcßaft fefier unb begrünbet
gewiffermaßen einen Familienmittetpunl't, ber pr @eß=
baftigfeit ber ©Inrooßner otel beitragen mirb.

3ll§ ©inroanb !ann man etnjig geltenb tnacßen, baß
"a§ Familiengrab bie Ungleichheit oon 2lrm unb ßietcß
«»<1 naeß bem &obe äitßerlicß fichtbar tnaeße. ©enau
genommen tonnte fich bie§ ßeute feßon äußern in ben
"wßr ober meniger roertooßen ©rabfieinen, toobet mir
J?ertooß unb gefcßtnacfooß nicht tn gleiche Sinie feßen.
So otel fleht aber feft, baß bte Familiengräber — gleich»
®iel, ob fie befonbere beoorpgte $Iäße, mie g. V. im
neuen iRofenbergfriebßof tn SBintertßur, ober folcße tn»
Hutten oon ©tnjebfßei^engräbern erhalten — feßr oiel
inr 93erfdE)önerung bel Fröebßofel beitragen.

Unterm 8. Dfiober 1924 erhielt bie VoÜjießunglöer»
??ung pm fantonalen VegräbnilgefeßoomQaßre 1874
3lri. 21 folgenben neuen, oom iRegterunglrai geneß»

Junten 3«faß: „2Bo befonbere SSerhältniffe el recßtfer
'gen, tann ber 3îegierungltat tn neuen unb alten Fröeb»

uufen bie 3ulaffung oon Familiengräbern tn ben Soïab
Jrörönnngen bemißigen, fofern unb folange baraul ïeine
«wmierigîeiten, inlbefonbere feine Verlegungen oon 3lrt.
' ' «bfa^ 2 ber Vunbeloerfaffung entße^en".

SÄGEREi- UNO HOLZ-BEARBEITUNGSMASCHINEN

Kombinierte Abriebt-, Kehl- und Dickenhobelmaschine 36b
Mod. H. D. — 360, 450, 530 und 610 mm Hobelbreite

H. MÜLLER & C9, BRUGG

®aburdj ift ben ©emeinben bei ßantonl @t. ©aßen
bie äJ?öglidE)fett geboten, Familiengräber etnjufüßren. Vi!
hente |at biel feine ©emeinbe gemadjt; el foß aber in
ber ©tabt ©t. ©aßen burö) etne neue F^fröljofnerorb^
nung beoorfie^en. ®ie ©tabt Siorfd^a^ beabfid^tigte,
auf ißretn neuen 3«ntralfriebl)of bie @rrtd)tung oon Fa>
miliengrabßätten etnpfü^ren. ®er ©tabtrat fam aber
naeß reiflicher Überlegung bap, entgegen fetner früheren
2luffaffung, bem ©emeinberat p beantragen, el fei pr
Seit oon ber ©infüßrung oon Familiengräbern für ben
neuen Frtebßof abpfeifen. @r begrünbete biel unter an»
berem rote folgt: „@§ ift feßr begreißteß, baß in größeren
©täbten, mie Vafet, Vetn, mit ißrer mannig»
faeßen fojialer« ©dßicßtung ein roirftteße! Vebürfnil naeß

Familiengräbern befiehl- Für unfere Verßältniffe jeboeß,
meil bte oetfeßiebenen ©täube otel meßr mitetnanber tn
Verüßrung iommen all in ©roßfiäbten, roirlt bie 31b»

fonberung einel ïeilel ber Vetfiorbenen an einem ß?laß,
ber für Familiengrabfiälten befiimmt iß, oiel eßer fioßenb.
®enn bie ©efialtung oon Vrioatgräbern innert ber Steiße

ber Veerbigungen fönnte faum in F^age fommen, meil
bei einer fpätern SBteberbelegung ber betreßenben Veiße
na^ Verlauf ber ©rabelruße Unterbcedßungen ber fRet»

ßenfolge entließen müßten unb audß bie llnterfdßtebe ber
©rabbenfmäter ßart aneinanbetßoßen mürben, llnferel
©radßtenl fann praftifcß nur bie 3lnlage befonberer
ißläße abfeitl ber gemößnlicßen ©rabreißen für ißrioat»
aräber tn F*age fommen. SGBir jroeifeln ntdßt, baß fteß

ein in meiteßen Greifen unferel Volfel oeranfertel be»

mofralifdßel ©mpßnben gegen bte Familiengräber ßräubt;
bemgegenüber ßat bal oon einer fletnen Sllinberßeit em=

pfunbene Vebütfnil naeß einer foldßen ©tnriäjtung p»
rüdfplreten. 2Btt ßatten pm minbefien ben jeßigett
3eÜpunft nicht für geetgnet, mit ber befprodßenen 3ieue=

rung fteß p befaffen. SBarten mir oorläußg bie ©r=

faßrungen ber ©tabt ©t. ©aßen ab, too naeß einem

©ntmurf ber ißoliäetoermaltung für etne Veßattungloer»
orbnung bie Familiengräber eingeführt merben foßen."

®em Eintrag bei ©tabtratel, pr 3«fl non ber ©in»

füßrung oon Familtengräbern für ben neuen F*iebßof
abpfeßen, tourbe pgeßimtnt.

®i|es§8!aer»Sfi!p0fie#j8f! Seen.
(fiorrefponbettj.)

®ie ungünfiigen Sßoßnungloerßäliniffe, bie roäßrenb
unb natß ber ^rteglpit audß tn ber ©tabt Vern, in!»
befonbere für bie unjelbßänbtg ©rmerbenben, immer füßl»
barer mürben, gaben audß ßier ben Slnßoß pr @rün=

bung einer @ifenbaßner=Vaugenoffenfdßaft. ®te oon biefer
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Nie EWhrmg m FMiengMeru
m K«tm A. «en.

(Korrespondenz.)

Durch das kantonale Begräbnisgesetz vom Jahre 1873
wurde verfügt, daß in neu erstellten Frtedhöfen die Leich-
name der Reihe nach beerdigt werden müssen. Damit
war auf neuen Friedhöfen die Errichtung von Familien-
gräbern ausgeschlossen, ja selbst bestehende Familiengräber
auf alten Frtedhöfen durften nicht mehr besetzt werden,
sobald in der betreffenden Gemeinde ein neuer Friedhof
ìn Betrieb genommen war. Aus der demokratischen
Stimmung der 1870er Jahre heraus mag man die Be-
seitigung von „Ausnahmen", wie in bürgerlichen Kreisen
die Familiengräber damals vielfach aufgefaßt wurden,
einigermaßen verstehen. Ob damit nicht ein schöner Teil
vorbildlicher Friedhofkunst und Friedhospflege — wir
haben die Erstellung von künstlerisch wertvollen Grab-
denkmälern und die Bepflanzung des großen Grabhügels
im Auge — verloren ging, ja für die Zukunft geradezu
verunmöglicht wurde, kam damals gar nicht in Erwä-
gung und wäre vermutlich weder gehört, noch gewürdigt
worden. Mit den Bestrebungen für eine Neubelebung
guter Friedhofkunst und vorbildliche gärtnerische Anlage
der Grabhügel empfand man diese „gleichmachenden"
Bestimmungen als Fessel. Die Polizeioerwaltung der
Stadt St. Gallen, unterstützt von den Organen größerer
st. gallischer Gemeinden, richtete vor etwa 3 Jahren an
den Regierungsrat eine Eingabe, mit dem Begehren, den
Gemeinden die Wiedereinführung von Familiengräbern
ZU ermöglichen. Die Eingabe war ergänzt durch das
Ergebnis von Erhebungen, die bezüglich Familiengräbern
in der Schweiz gemacht wurden. Von 32 mittleren und
größeren Gemeinden kannten 20 die Gewährung von
Familiengräbern. Die Vorteile solcher Grabstätten liegen
in folgendem: Durch das abwechslungsreiche Bild, das
die hübsche Einfügung von Faniiliengräbern weckt, ge-
winnt der Friedhof an künstlerischen und landschaftlich-
gärtnerischen Schönheiten. Gründe der Pietät, ethische
und finanzielle Rücksichten sprechen für Wiedereinführung
von Familiengräbern. Der Erlös aus solchen Grab-
stellen kann man zur besseren Ausgestaltung und gärt-
"erischen Schmuck, für den würdigen Unterhalt von nicht
"lehr gepflegten Grabstätten usw. verwenden; dadurch
gewinnt die Allgemeinheit und der gute Gesamteindruck
des Friedhofes. Das Familiengrab knüpft die überlie-
ferten Beziehungen zur Ortschaft fester und begründet
gewissermaßen einen Familienmittelpunkt, der zur Seß-
Lustigkeit der Einwohner viel beitragen wird.

Als Einwand kann man einzig geltend machen, daß
dus Familiengrab die Ungleichheit von Arm und Reich
uuch nach dem Tode äußerlich sichtbar mache. Genau
genommen könnte sich dies heute schon äußern in den
"lehr oder weniger wertvollen Grabsteinen, wobei wir
wertvoll und geschmackvoll nicht in gleiche Linie setzen.
So viel steht aber fest, daß die Familiengräber — gleich-
"lel. ob sie besondere bevorzugte Plätze, wie z. B. im
Neuen Rosenbergfriedhof in Winterthur, oder solche in-
"lltten von Einzel-Reihengräbern erhalten — sehr viel
zur Verschönerung des Friedhofes beitragen.

Unterm 8. Okwber 1924 erhielt die Vollziehungsver-
"uug zum kantonalen Begräbnisgesetz vom Jahre 1874

â" Art. 21 folgenden neuen, vom Regierungsrat geneh-
"llgten Zusatz: „Wo besondere Verhältnisse es rechtfer
lgen, kann der Regierungsrat in neuen und alten Fried-

gvsen die Zulassung von Familiengräbern in den Lokal-

^vrdnungen bewilligen, sofern und solange daraus keine
Schwierigkeiten, insbesondere keine Verletzungen von Art.
' ' Absatz 2 der Bundesverfassung entstehen".

5äse«e«. uns ««»«.ze.seakiskiitunxisnaiicninei«
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Dadurch ist den Gemeinden des Kantons St. Gallen
die Möglichkeit geboten, Familiengräber einzuführen. Bis
heute hat dies keine Gemeinde gemacht; es soll aber in
der Stadt St. Gallen durch eine neue Frtedhofverord-
nung bevorstehen. Die Stadt Rorschach beabsichtigte,
auf ihrem neuen Zentralfriedhof die Errichtung von Fa-
miliengrabstätten einzuführen. Der Stadtrat kam aber
nach reiflicher Überlegung dazu, entgegen seiner früheren
Auffassung, dem Gemeinderat zu beantragen, es sei zur
Zeit von der Einführung von Familiengräbern für den
neuen Friedhof abzusehen. Er begründete dies unter an-
derem wie folgt: „Es ist sehr begreiflich, daß in größeren
Städten, wie Zürich, Basel, Bern, mit ihrer mannig-
fachen sozialen Schichtung ein wirkliches Bedürfnis nach

Familiengräbern besteht. Für unsere Verhältnisse jedoch,
weil die verschiedenen Stände viel mehr miteinander in
Berührung kommen als in Großstädten, wirkt die Ab-
sonderung eines Teiles der Verstorbenen an einem Platz,
der für Familiengrabftäiten bestimmt ist, viel eher stoßend.
Denn die Gestaltung von Prioatgräbern innert der Reihe
der Beerdigungen könnte kaum in Frage kommen, weil
bei einer spätern Wiederbelegung der betreffenden Reihe
nach Verlauf der Grabesruhe Unterbrechungen der Rei-
henfolge entstehen müßten und auch die Unterschiede der
Grabdenkmäler hart aneinanderstoßen würden. Unseres
Trachtens kann praktisch nur die Anlage besonderer
Plätze abseits der gewöhnlichen Grabreihen für Privat-
aräber in Frage kommen. Wir zweifeln nicht, daß sich

ein in weitesten Kreisen unseres Volkes verankertes de-

mokratisches Empfinden gegen die Familiengräber sträubt;
demgegenüber hat das von einer kleinen Minderheit em-
pfundene Bedürfnis nach einer solchen Einrichtung zu-
rückzutreten. Wir halten zum mindesten den jetzigen
Zeitpunkt nicht für geeignet, mit der besprochenen Neue-

rung sich zu befassen. Warten wir vorläufig die Er-
fahrungen der Stadt St. Gallen ab, wo nach einem

Entwurf der Polizeioerwaltung für eine Bestattungsver-
ordnung die Familiengräber eingeführt werden sollen."

Dem Antrag des Stadtrates, zur Zeit von der Ein-
führung von Familiengräbern für den neuen Friedhof
abzusehen, wurde zugestimmt.

GscMuer-VllWWsseiWst Bern.
(Korrespondenz.)

Die ungünstigen Wohnungsverhältnisse, die während
und nach der Krtegszeit auch in der Stadt Bern, ins-
besondere für die unselbständig Erwerbenden, immer fühl-
barer wurden, gaben auch hier den Anstoß zur Grün-
dung einer Eisenbahner-Baugenossenschaft. Die von dieser


	Die Einführung von Familiengräbern im Kanton St. Gallen

